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Nr. 139  Öffentliche Zustellung Art. 15 VwZVG: Benachrichti-
gung gem. Art. 15 Absatz 2 Satz 2 VwZVG 

Für folgende Person ist zum Zwecke der öffentlichen Zustellung beim 
Landratsamt Nürnberger Land, Waldluststraße 1, 91207 Lauf a. d. Peg., 
Fahrerlaubnisbehörde, Zimmer 37, ein Schreiben hinterlegt: 

- Daniel Martin Cosa, zuletzt wohnhaft: Schönbrunner Straße 2, 
90592 Schwarzenbruck, Schreiben vom 27.10.2023, Az. 34.2-
141.04-223219 

Das entsprechende Schreiben kann von ihm dort nach vorheriger Ter-
minvereinbarung unter Vorlage eines Personalausweises oder Reise-
passes gegen Empfangsbekenntnis abgeholt werden. Ein Termin kann 
über die Homepage des Landratsamtes Nürnberger Land vereinbart 
werden. 

Das Schreiben gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung als zugestellt. 
Mit der Zustellung beginnt die Rechtsbehelfsfrist (1 Monat). Nach de-
ren Ablauf ist der Verwaltungsakt bestandskräftig und der Betroffene 
muss die Rechtsfolgen gegen sich gelten lassen. 

Landratsamt Nürnberger Land 

- Sachgebiet 34.2 – 

Nr. 140  Baugenehmigung bzgl. der Nutzungsänderung eines be-
stehenden Gemeindehauses in einen Kinderhort auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1720/3, Bayernstraße 4 der Gemar-
kung Altdorf 

Mit Bescheid des Landratsamtes Nürnberger Land (Bauordnungsbe-
hörde) vom 18.10.2023 Az.: SB-2023-49-6, wurde Stadt Altdorf b. 
Nürnberg eine Baugenehmigung für das obengenannte Vorhaben er-
teilt. 

Den Eigentümern der Grundstücke Fl.Nrn. 1716/15, 1721/11, 1721/12, 
1721/56 der Gemarkung Altdorf, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bayer. Bauordnung (BayBO) eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides vom 18.10.2023 zuzustel-
len. 

Nachdem mehr als 20 Eigentümer beteiligt sind, erfolgt die Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung. Die Zustellung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). 

Eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides kann beim Land-
ratsamt Nürnberger Land (Sachgebiet 23/Küf) innerhalb der allgemei-
nen Besuchszeiten (Mo.+Di. von 7.30 bis 16.00 Uhr, Mi. von 7.30 bis 
12.30 Uhr, Do. von 7.30 bis 18.00 Uhr, Fr. von 7.30 bis 12.30 Uhr) oder 
nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 09123/950-6266 
von den betreffenden Eigentümern eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach 

Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach 

Hausanschrift: Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 
muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig. 

Nr. 141  ORTSÜBLICHE BEKANNTGABE Wasserrecht; Stadt-
werke Altdorf GmbH, Hersbrucker Straße 6a, 90518 Alt-
dorf; Bewilligung zur Entnahme und Nutzung von 
Grundwasser aus dem Brunnen 1 

Die Stadtwerke Altdorf GmbH, Hersbrucker Straße 64, 90518 Altdorf 
b. Nürnberg hat beim Landratsamt Nürnberger Land die Durchführung 
des wasserrechtlichen Verfahrens für das im Betreff genannte Vorha-
ben beantragt. 

Um die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
eingegangenen Stellungnahmen sowie die im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung rechtzeitig erhobenen Einwendungen mit dem Träger des 
Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen, sowie den Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, zu erörtern, findet anstelle eines Erörte-
rungstermins eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 1, 3 und 4 des 
Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) statt. 

Die Durchführung der Online-Konsultation wird hiermit gemäß § 5 
Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i.V.m. § 73 Abs. 6 Satz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise: 
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1.Die Träger öffentlicher Belange, die Antragstellerin und diejenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, werden von der Online-Konsultation 
individuell benachrichtigt. 

2.Für die Online-Konsultation werden den zur Teilnahme Berechtigten 
die sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Informationen ab dem 
10.11.2023 digital zugänglich gemacht. 

Den zur Teilnahme Berechtigten wird Gelegenheit gegeben, sich bis 
einschließlich 24.11.2023 schriftlich oder elektronisch unter was-
ser@nuernberger-land.de dazu zu äußern (§ 5 Abs. 4 Satz 1 und 2 Plan-
SiG). Die Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift ist ausgeschlossen 
(§ 4 PlanSiG). 

Zur Teilnahme berechtigt sind neben den unter Nr. 1 genannten Stellen 
auch sonstige Betroffene, deren Belange durch das Vorhaben berührt 
werden. Diese können beim Landratsamt Nürnberger Land, Waldlust-
straße 1, 91207 Lauf a.d. Pegnitz rechtzeitig vor Ende der Äußerungs-
frist schriftlich oder per E-Mail unter wasser@nuernberger-land.de Zu-
gang zur Online-Konsultation beantragen. 

3.Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen den bereits ein-
getretenen Ausschluss von Einwendungen unberührt (§ 5 Abs. 4 Satz 4 
PlanSiG). 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung kann im Internet unter www.nuern-
berger-land.de/serviceleistungen/bauen-wohnen/wasser-und-gewaes-
ser/wasserrechtliche-verfahren eingesehen werden. 

Lauf a.d. Pegnitz, 17.10.2023 

Nr. 142  Kraftloserklärung von Sparurkunden 

Nach Abschluss des Aufgebotsverfahrens (Artikel 35-38 AGBGB) 
wird hiermit nach Artikel 39 AGBGB die verlorene, nachfolgend ge-
nannte Sparurkunde für kraftlos erklärt.  

Nr. der Sparurkunde: Sparkassenbuch 

3951188428 

4800750004 

3010636490 

3011081308 

3001053846 

Alle Ansprüche gegen die Sparkasse aus der verlorenen Sparurkunde 
sind damit erloschen.  

Nürnberg, den 18./19. Oktober 2023 

SPARKASSE NÜRNBERG 

Der Vorstand 

Nr. 143  Aufgebot verlorener Sparurkunde 

Die nachfolgend genannte Sparurkunde ist, wie glaubhaft gemacht 
wurde, verloren gegangen.  

Nr. der Sparurkunde 

3011564907 

3650119856 

3010402604 

3010402836  
Für diese Sparurkunde wird hiermit, gemäß Artikel 35 AGBGB, das 
Aufgebot und die Kontensperre angeordnet und der Inhaber der Sparur-
kunde aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde inner-
halb von drei Monaten bei der Sparkasse Nürnberg anzumelden. Falls 
dies nicht geschieht, wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

Nürnberg, den 27./30. Oktober 2023 

SPARKASSE NÜRNBERG 

Der Vorstand 

Nr. 144  SATZUNG: Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) des Land-
kreises Nürnberger Land über die Festsetzung des 
Deutschlandtickets einschließlich Ermäßigungsticket als 
Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV 

1) VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PAR-
LAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des 
Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. 
Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenperso-
nenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschland-
weit gültiges „Deutschlandticket“ für den öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im 
monatlich kündbaren Abonnement einzuführen. Das Deutschlandticket 
startet zum 1. Mai 2023. Das bundesweit gültige Deutschlandticket er-
möglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und günstigen Angebot 
die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven 
ÖPNV dar. Daneben wird mit dem von Bund und Ländern noch zu er-
arbeitenden Ausbau- und Modernisierungspakt auch das verkehrliche 
Angebot weiterentwickelt. 

Bei der Umsetzung des Deutschlandtickets arbeiten Bund, Länder, 
kommunale Spitzenverbände und Unternehmensverbände eng zusam-

men. Bund und Länder stellen für das Deutschlandticket ab 2023 je-
weils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. Hierzu hat der Bund 
das Regionalisierungsgesetz (RegG) angepasst. Bund und Länder ha-
ben sich weiterhin darauf verständigt, dass die notwendige Auskömm-
lichkeit des Tarifs für das Deutschlandticket gewährleistet wird. Etwa-
ige Mehrkosten, die den Verkehrsunternehmen im Einführungsjahr 
2023 entstehen, werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. 
Auch in den Folgejahren wollen Bund und Länder gemeinsam verein-
baren, wie die Finanzierung durch Ticketeinnahmen und Zuschüsse si-
chergestellt wird.  

Auf der Grundlage des angepassten RegG haben Bund und Länder im 
Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 
20. März 2023 (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 
2023) Maßstäbe zur einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung 
des Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Mus-
ter-Richtlinien regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel durch die 
Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen öffentli-
chen Personennahverkehrs (allgemeiner ÖPNV). Die Muster-Richtli-
nien sind von den Ländern jeweils noch auf die konkreten Verhältnisse 
vor Ort anzupassen und umzusetzen. Im Freistaat Bayern wird dies im 
Rahmen einer Richtlinie des Freistaats Bayern zur Umsetzung der Mus-
ter-Richtlinien erfolgen (im Folgenden: Richtlinien Bayern 2023). Die 
wesentlichen Teile der bundesweit abgestimmten Muster-Richtlinien 
2023 sind verbindlich und bundesweit einheitlich umzusetzen.  

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der 
Auswirkungen des Deutschlandtickets im Verhältnis zu den Verkehrs-
unternehmen des SPNV und des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleis-
tungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 

Der ÖPNV im Landkreis Nürnberger Land wird unter dem Dach des 
Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) durchgeführt. Das An-
gebot für die Fahrgäste erstreckt sich dabei auf die Zuständigkeitsge-
biete aller Aufgabenträger, die im Rahmen des VGN zusammenarbei-
ten. Die Zuständigkeit für die Vergabe von öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträgen und den Erlass allgemeiner Vorschriften für den allge-
meinen ÖPNV liegt aktuell bei den jeweiligen Aufgabenträgern des all-
gemeinen ÖPNV. Die Zuständigkeit für die Vergabe von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen und den Erlass allgemeiner Vorschriften im 
SPNV liegt beim Freistaat Bayern, der sich hierfür teilweise der Baye-
rischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bedient. Für den SPNV hat der 
Freistaat Bayern eine allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des 
Deutschlandtickets als Höchsttarif erlassen.  

Um eine rechtzeitige Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemei-
nen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 01. Mai 2023 sowie 
eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der 
Landkreis Nürnberger Land vor diesem Hintergrund eine allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 in Form einer Satzung. Die allgemeine Vorschrift regelt 
rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zu-
ständigkeitsgebiet des Landkreises Nürnberger Land tätigen Verkehrs-
unternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutsch-
landtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entste-
henden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richt-
linien Deutschlandticket 2023. Hierdurch werden die Vorgaben des 
RegG bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Nürnber-
ger Land umgesetzt. 

Am 18. April 2023 ist vom Freistaat Bayern die Einführung des Ermä-
ßigungstickets zum Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende 
und Freiwilligendienstleistende beschlossen worden. Beim Ermäßi-
gungsticket handelt es sich um ein für bestimmte Bezugsberechtigte 
vergünstigtes Deutschlandticket. Die zusätzliche Ermäßigung wird 
vom Freistaat Bayern finanziert. Entsprechende Regelungen sind in den 
Richtlinien Bayern 2023 enthalten. Die Regelungen der allgemeinen 
Vorschrift zum Deutschlandticket des Landkreises Nürnberger Land 
vom 17.07.2023 beanspruchen grundsätzlich auch insoweit Gültigkeit. 
Eine Ergänzung dieser allgemeinen Vorschrift ist jedoch dann erforder-
lich, wenn ein Unternehmen im Zuständigkeitsbereich des Aufgaben-
trägers das Ermäßigungsticket verkauft („lokaler Vertrieb“) und keine 
Regelung der entsprechenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
und der Ausgleichleistungen im Rahmen eines öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrages mit diesem Unternehmen besteht. Im Landkreis Nürn-
berger Land gibt es derzeit keine „eigenwirtschaftlich“ tätigen Ver-
kehrsunternehmen. Zudem ist nicht vorgesehen, dass ein Unternehmen 
im Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträgers verkauft.  Vor diesem 
Hintergrund bedarf es der nachfolgenden Ergänzungen der allgemeinen 
Vorschrift zum Deutschlandticket, die aufgrund der Situation im Land-
kreis Nürnberger Land rein vorsorglich erlassen wird. 

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Per-
sonenbeförderungsgesetzes (PBefG), Art. 8 Abs. 1 und 2 des Gesetzes 
über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG), 
Art. 17 LKrO sowie Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. l) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Nürnberger 
Land die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des 
Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Perso-
nennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Aus-
gleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der 
Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket für sein Zu-
ständigkeitsgebiet: 
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§ 1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

(1) Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemei-
nen Vorschrift (dazu § 1 Abs. 4) öffentliche Personenverkehrsdienste 
des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, während der Lauf-
zeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu § 7) das Deutschlandticket im 
Sinne des § 9 Abs. 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchst-
tarif gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß 
den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend § 1 Abs. 2 
anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerken-
nungspflicht“). 

(2) Die Tarifanerkennung im Sinne von Abs. 1 beinhaltet die Beförde-
rung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket zu den bun-
desweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den Tarifbe-
stimmungen Deutschlandticket vom 7. März 2023 (Anlage 1), ohne 
dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerken-
nung des Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen 
nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden (gemeinwirtschaftliche Ver-
kehre, dazu § 2 Abs. 1) gelten diesbezüglich die entsprechenden Rege-
lungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen 
dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde. Die 
Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung 
des Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der bun-
desweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 
nach Anlage 2 teilzunehmen. Entsprechend sind die hierfür erforderli-
chen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollum-
fänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche über-
schießenden Einnahmen abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzuschei-
dungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich in An-
spruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert des je-
weiligen Jahres gemäß den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 
(Anlage 3) übersteigende Betrag abzuführen. Die Verkehrsunterneh-
men sind zudem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit 
der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das 
Deutschlandticket selbst zu stellen und/oder bei entsprechenden Tarif-
anträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubrin-
gen. Sie haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an der 
bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwir-
ken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundes-
weit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz ent-
sprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bundesweit abge-
stimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzu-
halten. Werden Kosten für die Ertüchtigung von Kontrollinfrastruktur 
im Sinne von Nr. 5.4.4 der Muster-Richtlinien  zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusam-
menhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und 
Landesmitteln vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien Deutschlandti-
cket 2023 – Anlage 3) in Ansatz gebracht, ist das Verkehrsunternehmen 
verpflichtet, diese mindestens drei Jahre im ÖPNV in Deutschland ein-
zusetzen (vgl. Nr. 6.2 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023).  

(3) Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Abs. 1 beinhaltet zudem 
die Beförderung von Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligen-
dienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten Deutschlandticket (Er-
mäßigungsticket) gemäß Anlage 4. Die Verkehrsunternehmen sind im 
Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berech-
tigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung wie 
folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Ein-
nahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne 
die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen. 

(4) Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich 
geografisch auf das gesamte Gebiet, für das der Landkreis Nürnberger 
Land, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur Über-
tragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, 
die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Art. 2 Buchst. b) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV innehat. 

§ 2 Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; 
Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen 

(1) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffent-
lichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten 
die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließ-
lich etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig 
vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug 
auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige öf-
fentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Aner-
kennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Ta-
rifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Aus-
gleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung 
der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung 
der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung 
hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser all-
gemeinen Vorschrift. 

(2) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich er-
bracht werden, können zur Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, 
soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen zwischen dem jeweili-
gen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Nürnberger Land abge-
schlossen werden. In der jeweiligen Umsetzungsvereinbarung kann ins-
besondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie 
der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift ge-
regelt werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keinerlei eigen-
ständige Tarifanerkennungspflichten oder Ausgleichsansprüche.  

§ 3 Ausgleichsleistungen 

(1) Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen 
Vorschrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die 
Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden finanziellen Nach-
teile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegen-
überstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets 
(„Mit-Fall“) und der Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden 
Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils 
verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstel-
lung sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten 
sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrundeliegenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach die-
sen Grundsätzen zu regeln. 

(2) In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gel-
ten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.8 der Muster-Richtlinien zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zu-
sammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und 
Landesmitteln vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der 
Anlage 3 für das Jahr 2023; für die folgenden Jahre gelten diese Vorga-
ben unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Richtlinien Deutsch-
landticket sowie ggf. weitergehender Vorgaben insbesondere des Bun-
des, des Freistaates Bayern oder der EU-Kommission für das jeweilige 
Jahr entsprechend. Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungs-
ticket zum Deutschlandticket; dieses ist im ersten Schritt der Ermittlung 
der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket 
zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist sodann eine gesonderte Dar-
stellung der Höhe der zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermä-
ßigungstickets nach Maßgabe der Richtlinien über die Gewährung von 
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öf-
fentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2023 im Freistaat Bayern vom 06.07.2023 in Anlage 
5 (Richtlinien Bayern 2023) erforderlich. 

(3) Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die 
keine Referenzwerte des Jahres 2019 ermittelt werden können, ist zur 
Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung von Ist-
Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren 
bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten 
müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nut-
zung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim 
Nachweisverfahren validiert werden. 

1. Bezüglich der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG 
ist zur Vermeidung von Verwerfungen im Zusammenhang mit der Ta-
rifanerkennung des Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung 
zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen vom Ver-
kehrsunternehmen gegenüber der für den Ausgleich nach § 45a PBefG 
zuständigen Bezirksregierung erforderlich, so lange keine landesge-
setzliche Regelung zur Ersetzung des § 45a PBefG besteht. Ausgleichs-
leistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden inso-
weit nicht gewährt. 

2. Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen 
bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für den gesetzlichen Aus-
gleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleichermaßen 
auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen des Landkreises Nürnberger Land bzw. des Ver-
kehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN) (aktuell für das 365-Euro-
Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung bean-
spruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, ins-
besondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner 
Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe 
Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die jeweili-
gen Tarifvorgaben und die hierfür gewährten Ausgleichsleistungen im 
Rahmen der Nachweisführung (dazu § 4) jeweils getrennt und nach-
vollziehbar darzustellen. 

3. Der Landkreis Nürnberger Land kann künftig auch zusätzliche Tarif-
vorgaben und Ausgleichsregelungen treffen. 

4. Für das Ermäßigungsticket, den Umstellungsaufwand und das digi-
tale Nachweisverfahren bei dem Ermäßigungsticket für Studierende gilt 
Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023. 

(4) Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 
bleiben unberührt.  

(5) Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind 
der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach Art. 3 
Abs. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit dem Anhang 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

1. Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus die-
ser allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem Anhang der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven und negativen) 
Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für 
die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung 
aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzunehmen. Bei 
den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung 
der Differenz des „Mit-Falls“ und des „Ohne-Falls“ entsprechend Abs. 
1. Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen können berück-
sichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Aus-
wirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach Abs. 
1. 

2. Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 werden bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen 
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt 
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insbesondere auch im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungs-
rechnung gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß 
Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick 
auf die Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 4; die Umsetzung 
ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu 
gewährleisten. 

3. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

a) Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

b) Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des An-
hangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4. 

c) Der Anreiz gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 ist umzusetzen. 

4. Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen 
nicht zu einer Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Vermeidung einer Überkompen-
sation wird unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Bezug auf den angemessenen Ge-
winn wie folgt gewährleistet: Die Überkompensationskontrolle ist jähr-
lich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Net-
toeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht über-
steigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Gewinn 
in Höhe von 5 Prozent vom Umsatz für die zugrundeliegenden Ver-
kehrsdienste erreicht wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als 
angemessen akzeptiert werden, wenn die Verkehrsdienste in einem eu-
ropaweit bekanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern 
vergeben wurden und das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es 
über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, ohne Be-
trachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Um-
satzrendite mit den zugrundeliegenden Verkehrsdiensten erzielt hat. 
Das Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen 
Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermög-
licht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei 
der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträgen sind Kosten nur maximal in der Höhe berücksichti-
gungsfähig, die sich aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag erge-
ben. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den Einzelfall ge-
troffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbre-
chungen sind entsprechend Abs. 1 angemessen zu berücksichtigen. Die 
Berechnung einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprü-
fung durch den Landkreis Nürnberger Land oder dessen Beauftragten 
zugänglich gemacht werden (vgl. § 4 Abs. 7). Zum Nachweis einer 
nicht vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensindividu-
elle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus 
der Erfüllung der Tarifvorgabe im Geltungsbereich dieser allgemeinen 
Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Abs. 5 Nr. 
1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirt-
schaftlichen Verkehren bis zum 31. Januar 2025 vorzulegen. Als Er-
gebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleis-
tungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte 
Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist 
bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
bzw. jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im 
Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirt-
schaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht 
werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festge-
stellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden 
Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zin-
sen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen. 

§ 4 Darlegungs- und Nachweispflichten 

(1) Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweis-
pflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Vo-
raussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Ausgleichs-
leistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser 
allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahr-
heitsgemäß zu machen.  

(2) Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, für ihren Vertrieb (um-
fasst eigene Verkäufe des Verkehrsunternehmens und Verkäufe im Na-
men/auf Rechnung des Verkehrsunternehmens) sicherzustellen, dass 
bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe des Deutsch-
landtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, 
dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem 
Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearing-
stelle gemeldet werden. Soweit Dritte Deutschlandtickets verkaufen, 
obliegt die Meldung nach den Sätzen 1 und 2 diesen Dritten. Dies gilt 
auch, wenn die Erlöse aus diesen Verkäufen dem Verkehrsunternehmen 
im Zuge eines Einnahmenaufteilungsverfahrens zugeschieden werden. 
Der Landkreis Nürnberger Land erhält eine Abschrift der Meldung. 

(3) Für die Antragstellung des Landkreises Nürnberger Land beim Frei-
staat Bayern gemäß Ziffer 7.1 der Muster-Richtlinien 2023 bzw. der 
jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket am 30. September 
2023 sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. August 2023 vor-
zulegen: 

a) Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe der vo-
raussichtlichen Ausgleichsleistungen auf Grundlage der in Ziffer 
5.4 Muster-Richtlinien 2023 genannten Berechnungsmethode;  

b) Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen ge-
mäß Ziffer 5.4.1 der Muster-Richtlinien 2023 sowie weitere be-
gründete Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbund-
organisation nicht zur Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrs-
unternehmen entsprechende Prognosen und begründende Daten 
selbst vorzulegen;  

c) Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets. Diese 
sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren 
Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die 
Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen soli-
darischen Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket 
auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Ver-
bundorganisationen erstellt werden; 

d) Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßi-
gungsticket. Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden 
sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach 
den einzelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne 
(solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen 
diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden. 

(4) Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand 
bis zum 01. Juni 2024 die nachfolgend aufgeführten Daten und Nach-
weise: 

a) die gemäß Ziffer 5.6 der Richtlinien Bayern 2023 ermittelte An-
zahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 
(Auszubildene und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu 
den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen 
Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen; 

b) Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Ermäßigungstickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese ge-
mäß Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023 ausgeglichen werden. 

(5) Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2025 die nachfolgend 
aufgeführten Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrun-
deliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen 
auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige 
Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies je-
doch zum 31. Januar 2025 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeit-
punkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht äl-
ter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet un-
geachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 

1. Für den Referenzzeitraum Mai bis Dezember 2019 sind die nachfol-
genden Daten und Nachweise vorzulegen: 

a) die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbe-
reich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Hausta-
rif), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 

b) die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zuge-
ordneten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach der jeweiligen 
Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich an-
zugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im gesamten Kalen-
derjahr 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

c) Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilen-
den Einnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und die EAV 
sowohl für die hochgerechneten als auch für die tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösmin-
derungen aus Vertriebsprovisionen. 

Falls plausibel dargelegt werden kann, dass eine monatliche Aufstel-
lung nicht möglich ist, sind jedenfalls die Zeiträume vor Einführung des 
Deutschlandtickets, nach Einführung des Deutschlandtickets und nach 
Einführung des Ermäßigungstickets getrennt darzustellen. 

2. Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai 
bis Dezember 2023 beziehungsweise auf das jeweils abzurechnende 
Kalenderjahr hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind 
vorzulegen: 

a) für die im Referenzzeitraum (§ 4 Abs. 5 Nr. 1) bestehenden Kar-
tenarten und Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs; 

b) soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise 
zuordnen lassen oder es sich um stückzahlunabhängige Pauschal-
angebote handelt, die mittels der aus der Berechnung nach Ziffer 
5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien 2023 abgeleiteten durch-
schnittlichen prozentualen Tarifanpassung hochgerechneten Höhe 
des jeweiligen rechnerischen Tarifs; 

c) die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 
und im Januar 2024; 

d) der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, 
bzw. Zug-Kilometern im Betriebsjahr 2023 und das Verhältnis zum 
Kalenderjahr 2019. 

3. Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind 
bezogen auf das Kalenderjahr 2023 vorzulegen: 

a) die gemäß Ziffer 5.5.1.2 der Muster-Richtlinien 2023 ermittelten, 
anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai 
bis Dezember 2023; 

b) die gemäß Ziffer 5.6 der Richtlinien Bayern 2023 ermittelte An-
zahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 
(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu 
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den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen 
Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen; 

c) Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Ein-
nahmenaufteilung; auf Anforderung sind diese auch für die Vor-
jahre vorzulegen; 

d) die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen 
zur Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das 
Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf Anforderung 
sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

e) Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur 
Einnahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen einschließlich der 
Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zuständig-
keitsgebiet für die Monate Mai bis Dezember 2023; sollte der Nach-
weis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Be-
scheinigung des jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuschei-
dung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall schnellstmög-
lich nachzureichen; 

f) Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach 
Maßgabe der Muster-Richtlinien 2023 ausgeglichen werden; 

g) Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Ermäßigungstickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese ge-
mäß Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023 ausgeglichen werden; 

h) Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der 
Ausgleichszahlungen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX nach 
Maßgabe von Ziffer 5.4.1 der Muster-Richtlinien 2023; 

i) Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus 
allgemeinen Vorschriften nach Maßgabe von Ziffern 5.4.1 und 
5.4.3 der Muster-Richtlinien 2023; 

j) Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrs-
unternehmen in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der 
Anerkennung des Deutschlandtickets für die Monate Mai bis De-
zember 2023 ergeben;  

k) Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßi-
gen Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparun-
gen von Vertriebsprovisionen. 

4. Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind 
bezogen auf die gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags bzw. die gesamte Laufzeit der einem eigenwirtschaftlichen Ver-
kehr zugrundeliegenden Liniengenehmigungen vorzulegen: 

a) vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen 
verkauften Tarife und Tickets (kassentechnische Einnahmen) je-
weils differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten 
und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stück-
zahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwen-
det; 

b) vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen 
erzielten Fahrgelderlöse differenziert nach Kalendermonaten und 
allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Ta-
rife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsun-
ternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemein-
schaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die end-
gültigen Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der 
Einnahmenaufteilungen; 

c) vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Per-
sonenkilometer und Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, 
Gesamtnachfrage in Personen und Personenkilometern), soweit 
diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu 
Grunde gelegt werden; 

d) Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Aus-
wirkungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür gewähr-
ten Ausgleichsleistungen; diese sind von den tariflichen Auswir-
kungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür 
gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, so-
dass ein doppelter Ausgleich ausgeschlossen ist;  

e) Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Zif-
fer 4.3.4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen 
dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderungen sowie der 
korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

f) Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorge-
legten Daten. 

(6) Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirt-
schaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze 
auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen 
Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Rege-
lungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden.  

(7) Der Landkreis Nürnberger Land kann die von dem Verkehrsunter-
nehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden 
Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder 
durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten, 
Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf 
entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unter-
lagen zu gewähren. Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen o-
der Konkretisierungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vor-
schrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden. 

(8) Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, 
Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten werden die jeweils 
geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils geltenden 
Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben 
trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu ent-
sprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem 
Landkreis Nürnberger Land getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die 
Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für 
die hierfür geltenden Fristen. 

§ 5 Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

(1) Soweit in dem jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder 
der Umsetzungsvereinbarung keine entsprechende Regelung getroffen 
wird, gewährt der Landkreis Nürnberger Land dem Verkehrsunterneh-
men Abschlagszahlungen auf Grundlage der Prognoserechnungen ge-
mäß Abs. 2 für die aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets zu 
erwartenden Mindereinnahmen von insgesamt 100 Prozent in mehreren 
Teilzahlungen. 

(2) Zur Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlungen gemäß Abs. 1 be-
zogen auf das Jahr 2023 hat das Verkehrsunternehmen dem Landkreis 
Nürnberger Land im April 2023 die erste Prognoserechnungen in das 
Online-Portal unter https://dtby.intraplan.de/site/login des Freistaates 
Bayern einzustellen. Der Betreiber des Online-Portals ist als daten-
schutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforder-
lich ist. Weitere Prognoserechnungen sind auf Grundlage der gemäß § 
4 Abs. 2 zu meldenden Verkaufsdaten auf entsprechende Anforderung 
zu erstellen; hierzu sind die zu meldenden Verkaufsdaten zu aktualisie-
ren und entsprechend zu begründen. Der Landkreis Nürnberger Land 
entscheidet auf dieser Basis über eine erforderliche Anpassung der Ab-
schlagszahlungen.  

(3) Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Abs. 1 und 2 gewährt 
der Landkreis Nürnberger Land Abschlagszahlungen auf die Aus-
gleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsti-
cket wie folgt: Zum 15. August 2023 kann eine erste Prognose der vo-
raussichtlich verkauften Ermäßigungstickets bei der Antragsstellung 
der Abschlagszahlung angegeben werden. Zudem können Abschlags-
zahlungen jeweils zum 15. des auf den Verkauf folgenden Monats über 
das Portal https://dtby.intraplan.de/site/login beantragt werden. Hierzu 
ist dort die Anzahl der jeweils verkauften Ermäßigungstickets zu mel-
den. Die auf Grundlage des Antrags zum 15. August 2023 erfolgten 
Abschlagszahlungen werden verrechnet. Das Unternehmen kann sich 
zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Betrei-
ber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Ab-
wicklung der Leistungen erforderlich ist. 

(4) Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der Ab-
schlagszahlungen nach Abs. 1 und 3. Die endgültige Ermittlung der 
Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen 
bzw. zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrech-
nung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

(5) Der Betreiber des Online-Portals nach Abs. 2 ist als datenschutz-
rechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
berechtigt, soweit dies für die Zwecke dieser allgemeinen Vorschrift 
erforderlich ist. 

§ 6 Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 

(1) Der Landkreis Nürnberger Land ist über die auf Grundlage dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflich-
tig gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit 
ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichsleis-
tungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der 
Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags; sie können somit gesamthaft zusammen mit 
den weiteren Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags im Rahmen des Berichts nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 dargestellt werden.  

(2) Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Art. 7 
Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, kön-
nen Daten, die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift 
stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen Ausgleichsleistungen aufgrund 
dieser allgemeinen Vorschrift gewährt werden, können sich insoweit 
nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen ge-
machten Angaben berufen. 

§ 7 Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

(1) Diese allgemeine Vorschrift tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landkreises Nürnberger Land in Kraft (Art. 20 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 LKrO). Die Verpflichtung nach den § 1 Abs. 1 
und 2 tritt zum 01. Mai 2023 in Kraft. Die Verpflichtung nach § 1 Abs. 
3 tritt zum 01. September 2023 in Kraft. 

(2) Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 
außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von 
Ausgleichsleistungen für das Jahr 2023 wird auch nach dem Außer-
krafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vor-
schrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweis-
pflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung der 
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Schlussabrechnung durch den Landkreis Nürnberger Land). Die allge-
meine Vorschrift kann durch Änderungsatzung verlängert, geändert o-
der aufgehoben werden. 

(3) Der Landkreis Nürnberger Land kann diese allgemeine Vorschrift 
und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandti-
ckets außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund oder der Freistaat 
Bayern keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr 
sicherstellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden 
Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. Im Falle eines 
vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der Ausgleichsanspruch mit Wir-
kung für die Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten.  

Lauf an der Pegnitz, den 17.07.2023 

gez. 

…………………………….................. 

Armin Kroder 

Landrat  

Anlagen 

Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutschlandticket (Stand vom 
07.03.2023) 

1. Grundsatz 

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und 
den Bundesländern gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot 
im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandti-
cket und sind von allen teilnehmenden Verkehrsunternehmen des 
SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden.  

Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif-und Beför-
derungsbedingungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Lan-
destarife und des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedingun-
gen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV 
und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich 
aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.  

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des 
vertragshaltenden Verkehrsunternehmens.  

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich  

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur 
unbegrenzten Nutzung der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbe-
reich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der sonstigen 
Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife 
der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Lan-
destarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbe-
reiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbun-
des/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das 
im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförde-
rung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförde-
rungsgesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach 
den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen 
insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 
PBefG allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend 
zu touristischen oder historischen Zwecken betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket 
ist grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon abweichende Regelungen 
(z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im Geltungsbe-
reich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben. 

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher 
Fahrausweis ausgegeben, der mindestens den Namen und Vornamen 
sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes beinhaltet. Dieser Fahrausweis 
wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. Das 
Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die 
das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstel-
len, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Ti-
ckets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares Papier-
ticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgege-
benes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur 
Legitimation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei 
Kontrollen vorzuzeigen. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von 
Personen über 6 Jahren.  

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. 
Wagenklasse. Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der 
Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Landestarifen und des 
Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenange-
bot zu erwerben, soweit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt 
entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu 
erwerben, soweit die Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflich-
tig ist. 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, 
Verkehrsverbünden und Landestariforganisationen für Abonnement-
Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren Vertriebska-
näle erworben werden.  

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg 
ins Abonnement ist jeweils zum  

Ersten eines Monats möglich. 

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann 
monatlich gekündigt werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10. 
eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. Das 
Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss 
nach dem Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens je-
doch bis 3.00 Uhr des Folgetags.  

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen 
Produkten im Bereich des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit 
von 12 Monaten angeboten werden. 

4. Beförderungsentgelt  

Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR 
pro Monat bei monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölf-
fachen Monatsbetrages kann angeboten werden.  

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-
Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrende Ei-
senbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen 
mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestim-
mungen erhoben. 

5. Jobticket 

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten wer-
den. 

Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Ar-
beitgeber mit einem teilnehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsun-
ternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb des Deutschland-Jobti-
ckets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung kön-
nen Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen 
sein. 

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis 
nach Abschnitt 4 abzüglich 5% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt 
ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, der min-
destens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 

6. Fahrgastrechte 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil 
A Nr. 8 der Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 
der Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer je-
weils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im Internet 
unter www.deutschlandtarifverbund.de 

Anlage 2: Beschluss für ein bundesweites Clearingverfahren zur 
Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis 
des „Leipziger Modellansatzes vom 20. März 2023  

Beschlusspunkte zum „Leipziger Modellansatz“ 

Die nachfolgenden Beschlusspunkte bilden die zentrale Grundlage für 
die jeweiligen Beschlussfassungen der 16 Bundesländer, der kommu-
nalen Spitzenverbände sowie der Branchenorganisationen VDV, DTV-
G, BDO und BSN. Damit soll bundesweit eine gemeinsame Vorgehens-
weise bei der Umsetzung des Deutschlandtickets in Bezug auf die Zu-
scheidung der Tarifeinnahmen aus dem Verkauf des Deutschlandtickets 
sichergestellt werden.  

1. Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets (D-Ticket) als bundes-
weit gültiges Tarifprodukt – entsprechend des „Entwurfs eines Neunten 
Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes der Bundesre-
gierung“ – für den Nahverkehr durch die teilnehmenden Verkehrsun-
ternehmen bzw. erlösverantwortliche Aufgabenträger verpflichten sich 
alle Tarifgeber bzw. Unternehmen auf die Anwendung eines gemeinsa-
men Zuscheidungsverfahrens für das D-Ticket. 

2. Das anzuwendende Zuscheidungsverfahren soll alle Tarifeinnahmen 
aus dem Kernprodukt des D-Tickets sowie alle Einnahmen aus bundes-
weit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des 
D-Tickets umfassen. Dazu zählen sämtliche Einnahmen sowie Leistun-
gen von Dritten in der Höhe des festgelegten Preises des D-Tickets.  

3. Der nachweisbare Nachteil, welcher sich für die Verkehrsunterneh-
men (VU) und erlösverantwortliche Aufgabenträger aus dem Saldo der 
bisherigen und künftigen Gesamteinnahmen (inkl. der Fahrgeldsurro-
gate) ergibt, wird jährlich unter Berücksichtigungder ihnen jeweils zu-
geschiedenen Einnahmen aus dem D-Ticket ermittelt und nach der po-
litischen Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz vom 
02.11.2022 und 08.12.2022 durch den Bund und die Länder rechtskon-
form ausgeglichen. Die Länder werden entsprechend des jeweilig in 
den Ländern entstandenen Schadens die erhaltenen Bundesmittel unter-
einander umverteilen. 

4. Der „Leipziger Modellansatz“ formuliert für das EAV-Umsetzungs-
konzept zum D-Ticket ein „Marktorientiertes Innovationsmodell (in 
drei Stufen)“. Das Modell setzt einen deutlichen Vertriebsanreiz für die 
Kundenbetreuung im jeweiligen Bediengebiet des Tarifgebers und ver-
hindert gleichzeitig einen aggressiven Vertriebswettbewerb in der 
Branche.  

5. Stufe 1 in 2023: Zur Absicherung des Starts für das D-Ticket wird 
für das Rumpfjahr 2023 eine pragmatische Herangehensweise gewählt, 
bei der grundsätzlich jeder Tarifgeber die Einnahmen aus den dort er-
zielten Verkäufen ausschließlich unter den ihm angeschlossen Ver-
kehrsunternehmen und Aufgabenträgern verteilt. Dazu kommen die je-
weiligen Regelungen der Tarifgeber (z. B. Verbünde und Tarifgemein-
schaften) zur Anwendung. D-Tickets verkaufende Unternehmen, die 

http://www.deutschlandtarifverbund.de/
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Fahrausweise für mehrere Tarifgeber vertreiben, melden an die jewei-
ligen Tarifgeber. Sie stimmen sich in Zweifelsfragen auf Verlangen mit 
den betroffenen Tarifgebern und Ländern ab, über welchen Tarifgeber 
die Einnahme an die anderen Länder verteilt wird. Hierbei können die 
Einnahmen auch anteilig auf mehrere Tarifgeber/Länder verteilt wer-
den, wobei die Einnahmen nach Ziffer 2, welche klar zuordenbar sind, 
den jeweiligen Tarifgebern/Länder vollständig zugeordnet werden. Die 
Steuerung über ein Monitoring verhindert Marktverwerfungen und 
überschießende Einnahmen. Im Bedarfsfall können nach Beschluss der 
Länder bei Marktverwerfungen auch in 2023 sowohl unterjährig als 
auch in der Abrechnung des Gesamtjahres Umverteilungen zwischen 
den Ländern durchgeführt werden. Unternehmen und erlösverantwort-
liche Aufgabenträger, die durch Fahrgeldzuscheidungen aus dem D-Ti-
cket keinen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen müssen, sind zu 
verpflichten, die den Soll-Einnahmewert 2023 laut Muster-Richtlinie-
übersteigenden Betrag innerhalb des Bundeslandes abzuführen. Sollte 
das Bundesland in Summe keinen Nachteilsausgleich benötigen, erfolgt 
die Abführung der übersteigenden Fahrgeldbeträgein andere Bundes-
länderim Rahmen eines Länderausgleiches. 

6. Parallel werden in 2023 die technischen, organisatorischen und juris-
tischen Grundlagen für die 2. Stufe des Leipziger Modellansatzes als 
erste Phase eines marktorientierten Einnahmenaufteilungsverfahren ge-
meinsam von Ländern und Branche (erlösverantwortliche Aufgabenträ-
ger, Verkehrsunternehmen, Tarifverbünde etc.) geschaffen. 

7. Stufe 2 in 2024/25: In der Stufe 2 wird eine marktorientierte Auftei-
lung der Einnahmen etabliert. Dabei erfolgt eine Zuscheidung aller 
durch die Tarifgeber erzielten D-Ticket Einnahmen auf die Bundeslän-
der nach dem Wohnortprinzip mit anschließender Korrektur auf Grund-
lage von Balancefaktoren (z. B. für Tourismus, Transit). Der Anteil für 
den Balancepool ist auf Basis einer Evaluation zum D-Ticket im Jahr 
2023 zu ermitteln. Die Methodik der Evaluation und Verteilung der 
Einnahmen aus dem durch die Korrektur gefüllten Balancepool ist per 
Beschluss der Länder zu regeln. Innerhalb der Bundesländer erfolgt die 
Verteilung der Einnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ta-
riforganisationen vor Ort. Die Verteilung der Einnahmen innerhalb der 
Bundesländerkann sich ebenfalls an dem Wohnortprinzip orientieren 
und der DTV sowie etwaige Landestarife können ihren bisherigen rela-
tiven Einnahmeanteil vorab erhalten. Die konkrete Ausgestaltung der 
Einnahmeaufteilung zwischen den Unternehmen und erlösverantwort-
lichen Aufgabenträgern in den Ländern obliegt den Akteuren in den 
Ländern. In ländergrenzenüberschreitenden Tarifräumen kann es durch 
die Anwendung der jeweiligen Einnahmenaufteilungsregelungen vor 
Ort zu nachträglichen Einnahmenverschiebungen zwischen den Län-
dern kommen. Auf Basis der vorgenannten Verfahrensweise wird der 
abschließende Nachteilsausgleich ermittelt. Da eine Einnahmezuschei-
dung des D-Tickets in Stufe 2 auch zu überschießenden Einnahmen 
führen kann, sind die Unternehmen und erlösverantwortlichen Aufga-
benträger wie in Stufe 1 zu verpflichten, den Einnahme-Soll-Wert des 
jeweiligen Jahres übersteigenden Einnahmebetrag an einen anderen Ta-
rifgeber des jeweiligen Landes abzuführen.  

8. Für die Stufen 1 und 2 ist in Bezug auf das Kernprodukt des D-Ti-
ckets sowie alle Ein�nahmen aus bundesweit geltenden kundengrup-
penspezifischen Angeboten im Rahmen des D-Tickets eine Vertriebs-
provision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzusehen. Neben den 
aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in den Stu-
fen 1 und 2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von 
Deutschlandtickets an Neukunden nicht geben.  

Vertragliche Vertriebsregelungen in den Tariforganisationen und Tarif-
kooperationen sind davon unberührt. Alle Beteiligten haben das gleiche 
Verständnis, dass ein Ausgleich von Umsatzveränderungen aus redu-
zierten oder ersparten Provisionen über geeignete rechtliche Mechanis-
men (über den Ausgleichsmechanismus der Richtlinie oder ein Aus-
gleich innerhalb der Tariforganisation) für Stufe 1 und 2 sicherzustellen 
ist. Die vollständigen Einnahmen aus dem D-Ticket werden ohne Ab-
zug von vertrieblichen Aufwendungen in das Zuscheidungsverfahren 
für das D-Ticket eingespeist und den Ist-Einnahmen laut Richtlinie zum 
Ausgleich des Nachteils zugerechnet. 

Im Zuge der Evaluation und der Festlegungen zur neuen EAV in Stufe 
3 sind geeignete Finanzierungs- und/oder Vergütungsmodelle für den 
Vertrieb zu prüfen. 

Sofern es in Stufe 2 zu erheblichen Abweichungen zw. Einnahmenan-
spruch und den realisierten kassentechnischen Einnahmen der jeweili-
gen Tariforganisationen respektive deren Unternehmen kommt, werden 
die Branche und die Länder Gespräche mit dem Ziel aufnehmen, diese 
erheblichen Unwuchten auszugleichen. 

9. Für das praktische Funktionieren des D-Tickets und der Ausgleichs-
leistungen ist eine ausreichende Verbindlichkeit der Regelungen erfor-
derlich, auf die die Länder, die Aufgabenträger und die Branchenorga-
nisationen hinwirken. Für notwendige Einnahmeabführungen gelten 
die in den Ziffern 5 und 7 definierten Regelungen.10.Stufe 3 voraus-
sichtlich ab 2026: Auf Basis der Erfahrungen in den Jahren 2023 bis 
2025 wird mit Wirkung zum 01.01.2026 ein grundsätzlich nachfrage-
orientiertes Einnahmeaufteilungsverfahren zur Anwendung gebracht. 
Das entsprechende Verfahren wird gemeinsam von den Ländern mit der 
Branche entwickelt und dem Koordinierungsrat zur Beschlussfassung 
vorgelegt. 

Anlage 3: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmit-
teln vom 20.03.2023 (Muster-Richtlinien 2023) 

I. Hinweise und Erläuterungen 

Der nachfolgende Entwurf von Muster-Richtlinien zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket basiert auf der Systematik der Muster-Richtlinien 
zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 und dem temporär 
eingeführten 9-Euro-Ticket, die im Jahr 2022 genutzt wurden. 

Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses des 
Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder vom 08.12.2022 erstellt, dass die in 2023 entstehende Kosten-
unterdeckung paritätisch von Bund und Ländern ausgeglichen  

wird.  

Für den Ausgleich für 2023 ist es erforderlich und sachgerecht, die 
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums der Geltung des Deutschlandtickets 
des Jahres 2019 als Bezugspunkt zu verwenden.  

Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich zum Jahr 2022 fol-
gende wesentliche Anpassungen vorgenommen: 

1. Durch die ergänzende Regelung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 des 
Regionalisierungsgesetzes (RegG) wird eine Verpflichtung zur Anwen-
dung des Deutschlandtickets vorgegeben. Der Ausgleich gegenüber den 
Verkehrsunternehmen erfolgt durch die jeweiligen Aufgabenträger als 
zuständige Behörden innerhalb der Instrumente der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 mittels öffentlichem Dienstleistungsauftrag oder allge-
meiner Vorschrift. Aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgabe zur An-
wendung des Deutschlandtickets kann die Ausgleichsregelung des je-
weils zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 01. Mai 2023 er-
folgen, wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden 
sollte. Die Umsetzung der Ausgleichsregelung im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften muss aufgrund 
der Befristung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 zeitnah, spätestens zum 
30. September 2023 erfolgen. 

2. Soweit die Aufgabenträger oder die Zusammenschlüsse nicht selbst 
erlösverantwortlich für die Verkehrsleistung sind, reichen sie die Mittel 
diskriminierungsfrei unter Anwendung der Regelungen zur Ausgleichs-
berechnung nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
über allgemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge 
oder über andere beihilferechtlich zulässige Instrumente an die Ver-
kehrsunternehmen aus. 

3. Aufgrund der Erörterungen mit der EU-Kommission ist ein Mecha-
nismus in die Ausgleichsregelung aufzunehmen, der zu einer Korrektur 
im Falle von generellen Nachfragerückgängen führt. Unterschreiten die 
Abonnent:innenzahlen im jeweiligen Bundesland im Januar 2024 die 
Abonnent:innenzahlen im April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die 
im Ausgleich anzusetzenden Soll-Fahrgeldeinnahmen um den über die 
Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz abzusenken. 
Bei einer Verringerung der Abonnent:innenzahlen um beispielsweise 
11Prozent sind die Fahrgeldeinnahmen um 6 Prozent abzusenken.  

4. Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschland-
tickets entfallenden prognostizierten Einnahmesteigerungen im Ohne-
Fall aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die auf das Jahr 
2023 fortgeschriebenen Soll-Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 
Prozent gegenüber 2022 (langfristiges historisches Wachstum der Ver-
kehrsleistung im ÖPNV (Destatis: 2004-2019: rd. 1,3Prozent p.a) er-
höht. 

5. Weist der Empfänger nach, dass in seinem Gebiet die Betriebsleis-
tungen des Jahres 2023 im Verhältnis zum Jahr 2019 gestiegen sind, 
werden die auf den jeweiligen Empfänger entfallenden Soll-Fahrgeld-
einnahmen des Jahres 2023 im anteiligen Verhältnis zur Steigerung der 
Betriebsleistung in Wagen- bzw. Zugkilometern erhöht. Aus gängigen 
Untersuchungen zur Überprüfung des volkswirtschaftlichen Nutzens 
einer Infrastrukturinvestition wird eine Angebotselastizität von 0,3 üb-
licherweise angenommen. Bei einer Steigerung der Betriebsleistungen 
um 2 Prozent bedeutet dies eine Erhöhung der Soll-Fahrgeldeinnahmen 
2023 um 0,6 Prozent. In gleicher Weise wird bei gegenüber 2019 ge-
sunkenen Betriebsleistungen verfahren. 

6. Für Jobtickets zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundesein-
heitlichen Rabattierungen angewendet wurden. 

7. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit 
nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, müssen bei der Ermittlung der 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs 
für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften 
Tickets mit den am 01. Januar 2023 geltenden Preisen (vor der Einfüh-
rung des Deutschlandtickets) angerechnet werden; für Berlin gelten auf 
Grund des 29-Euro-Tickets abweichende Stichtage. Denn der Bund be-
teiligt sich nur an der aus der Einführung des Deutschlandtickets resul-
tierenden Kostenunterdeckung. Eine Ausnahme bilden regionale oder 
landesweite Semestertickets, deren Preis im Solidarmodell zur Herstel-
lung eines angemessenen Preisabstands zum Deutschlandticket zur Si-
cherung des Solidarmodells notwendig ist. 

8. Es werden Pauschalen für die konkrete Umstellung der Vertriebs-
technik zur Ausgabe und Kontrolle der Deutschlandtickets gewährt. Es 
ist durch geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und Kontrolle 
beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht 
ausgereicht werden.  

Unverändert zur Muster-Richtlinie für das Jahr 2022 wird davon aus-
gegangen, dass die Empfänger und ihre Vertriebsdienstleister die Ein-
nahmeeinbußen der extern beauftragten Verkaufsstellen und Agentur-
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nehmer im Rahmen der Möglichkeiten der Muster-Richtlinie ausglei-
chen. Nach den Festlegungen zur Einnahmeaufteilung ist für die Stufen 
1 und 2 (2023-2025) in Bezug auf das Kernprodukt des Deutschlandti-
ckets sowie alle Einnahmen aus bundesweit geltenden kundengruppen-
spezifischen Angeboten im Rahmen des Deutschlandtickets eine Ver-
triebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzusehen. Neben 
den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in den 
Stufen 1 und 2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von 
Deutschlandtickets an Neukunden nicht geben.  

Für die zwischen den Ländern vereinbarte einheitliche Bemessung des 
Ausgleichs ist eine einheitliche Definition der ausgleichsfähigen Kos-
tenunterdeckung erforderlich. Dafür müssen auch in 2023 unabhängig 
von der konkreten verfahrensmäßigen Gestaltung durch die Länder die 
die Erstattungsfähigkeit regelnden Passagen durch alle Länder über-
nommen werden. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf die Trans-
parenz des Mittelbedarfs einheitlicher Antragsfristen, die wie auch 
schon für 2022 in den Muster-Richtlinien auch für 2023 obligatorisch 
sind. 

Der Entwurf der Muster-Richtlinien ist entsprechend dem Gliederungs-
schema einer Förderrichtlinie als Richtlinien für Billigkeitsleistungen 
abgefasst. Die Umsetzung muss durch die Länder noch mit jeweils ei-
genen Länderrichtlinien und/oder -erlassen erfolgen. In Abhängigkeit 
von der im jeweiligen Land zu treffenden Entscheidung über die ver-
fahrensmäßige Abwicklung des Ausgleichs auf der Grundlage einer ge-
setzlichen Regelung, einer Zuwendungsregelung (mit Zuwendungsbe-
scheiden oder –verträgen) oder einer Billigkeitsleistungsregelung sind 
insbesondere die verfahrensmäßigen Regelungen aus den Muster-
Richtlinien mit Ausnahme der Antragsfristen anzupassen. Dies gilt 
auch in Bezug auf die im jeweiligen Land zu treffende Zuständigkeits-
regelung für die Ausgleichsgewährung. 

Im nachfolgenden Entwurf sind auf der Grundlage dieser Hinweise hin-
ter der Gliederungsnummer der Regelung Hinweise ausgebracht, ob die 
Regelungen  

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit 

- fakultativ  

von allen Ländern zu beachten sind. 

II. Musterrichtlinien 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum 
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennah-
verkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 
2023 in Land XXX (Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleis-
tungen ÖPNV 2023) 

Runderlass des Ministeriums für  

vom XX. Monat 2023 

1 (fakultativ) Rechtsgrundlage  

Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Ver-
kehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ein-
schließlich des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammen-
hang mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land nach 
Maßgabe dieser Richtlinien und § 53 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) Billigkeitsleistungen.  

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Be-
willigungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermes-
sens diskriminierungsfrei im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2 (obligatorisch) Gegenstand der Billigkeitsleistungen  

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Emp-
fänger in Land XXX, deren Ausgaben in den Monaten Mai bis Dezem-
ber 2023 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets durch den 
Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus all-
gemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 
2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 
geregelten und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffen-
den Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 
1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder 
aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der VO 
1370 gedeckt werden können. 

3 Empfänger der Billigkeitsleistung 

Empfänger sind  

3.1 (obligatorisch) 

Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im 
Sinne des ÖPNVGesetzes des Landes XXX,  

3.2 (fakultativ) 

öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, 
Anstalten öffentlichen  

Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 
3.1.  

3.3 (Notfallregelung) 

Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis 
zum 31. Dezember 2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 
4 RegG getroffen haben, sind für den Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis 
zum 30. September 2023 Empfänger auch öffentliche und private Ver-

kehrsunternehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebs-
führer nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der Verordnung 
(EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet des Landes und/oder auf-
grund eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages Beförderungsleistun-
gen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) erbrin-
gen. Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte Antrag-
stellung und Bewilligung für die jeweiligen Regionalbereiche zulässig. 

4 (obligatorisch) Voraussetzungen  

Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich 
sind, leiten sie die Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Ri-
siko tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender Anwendung 
der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über allgemeine 
Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere  

beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die 
Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der bundesweit abge-
stimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen, 
die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnah-
menansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls 
diese Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnah-
meaufteilung abzugeben.  

5 Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung 

5.1 (fakultativ) 

Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 
LHO 

5.2 (obligatorisch) 

Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Aus-
gleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten 
Ausgaben.  

5.3 (fakultativ) 

Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zu-
schusses gewährt.  

5.4 (obligatorisch wegen Einheitlichkeit) 

Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu er-
mitteln:  

5.4.1  

Fahrgeldausfälle:  

Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite 
Tarife, Haustarif, Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutsch-
landtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die jeweiligen Tarif-
anpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tatsächli-
chen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach 
Maßgabe der Nummern  

5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-
Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 

Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antrag-
stellung erforderlichen Daten zu liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten 
Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt. 

5.4.1.1  

Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis 
Dezember 2023 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 
2019 sind die im jeweiligen Monat verkauften bzw. dem Verbund ge-
meldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe der Mo-
nate Mai bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für die im  

Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum 
des Jahres 2023 genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassun-
gen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam werden, sind im Wesentlichen 
gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. 
Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuord-
nen oder handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, 
ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche 
prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. Wenn 
aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach 
dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten 
und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, können die hochge-
rechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 
2023 ermittelt werden. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutsch-
landweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 [Berlin: 31. August 
2022] abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechnetenFahrgeld-
einnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 [Berlin: 
Preisstand August 2022 ohne Berücksichtigung 9-Euro-Ticket] zu er-
mitteln. Die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich er-
brachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilome-
tern im Kalenderjahr 2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Ge-
biet des Empfängers nach Nummer 3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der 
Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung bzw. 
prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des Emp-
fängers nach Nummer 3.1 anzusetzen. Als pauschaler Ausgleich der 
durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognosti-
zierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten 
werden die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 
1,3 Prozent erhöht. Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen 
und Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland 
zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnen-
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ten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sät-
zen 1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatell-
grenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger 
im Land abzusenken. Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landes-
weiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung 
des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundor-
ganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets 
gegolten hätte.  

5.4.1.2  

Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
der Monate Mai bis Dezember 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldein-
nahmen einschließlich der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandti-
cket zu ermitteln. Für Jobtickets zum Deutschlandticket sind die tat-
sächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimm-
ten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden. Die Vor-
nahme weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem 
Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwen-
dungen ist nicht zulässig. Wurden die Preise für Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 [Berlin: 31. 
August 2022] abgesenkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit 
nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmo-
dell verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 
1. Januar 2023 [Berlin: Preisstand August 2022 ohne Berücksichtigung 
9-Euro-Ticket] geltenden ggfs. den Preis des Deutschlandtickets auch 
übersteigenden Preisen anzusetzen. Bei Verbundtarifen, Übergangsta-
rifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutsch-
landticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ge-
mäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungs-
schlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation sowie 
gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen.  

5.4.2  

Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 
3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Okto-
ber 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind die um die Tarif-
anpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähi-
gen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 bzw. 
die nach Maßgabe der Nummer 5.4.1.2 errechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 zu ermit-
teln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen für 
das entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiesenen Vomhun-
dertsätze (2019 für hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnah-
men 2023) zu berechnen. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeld-
einnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstari-
fen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutsch-
landticket gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochgerechneten er-
stattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für 
die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden 
Einnahmenaufteilung. Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errech-
neten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.  

5.4.3 

In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung 
anderer Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berech-
nen. Einsparungen der der Empfänger nach 3.1 bei Leistungen aus All-
gemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.  

5.4.4 

Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpas-
sung der Vertriebsprozesse zur Einführung des Deutschlandtickets. Da-
bei wird für jeden zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bzw. 
den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrsunterneh-
men in einem vor dem Deutschlandticket angebotenen Abonnement 

gebundenen Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe 
von 15,00 Euro gewährt. Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer 
zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. Dazu zählen auch Se-
mestertickets sowie Monatskarten, die von Unternehmen ausgegeben 
werden, die keine Abonnements im gesamten Tarifangebot haben und 
mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. 
April 2023 nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin 
verkauft wurden. Voraussetzung um für alle zum Stichtag 30. April 
2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung ste-
henden Verkehrsunternehmen gebundenen Kunden im Sinne des Satzes 
2 eine Umstellungspauschale zu erhalten ist, dass zum Stichtag 31. De-
zember 2023 eine Anzahl an Kunden, die mindestens 60% des Abo-
Kundenbestands vom 30. April 2023 beträgt, im Deutschlandticket 
beim Empfänger bzw. dem in wirtschaftlicher Verantwortung stehen-
den Verkehrsunternehmen gebunden ist. Wenn unter 60 %, aber mehr 
als 30 % des Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag 31. 
Dezember 2023 beim jeweiligen Empfänger bzw. Unternehmen gebun-
den ist, erhält der Empfänger bzw. das Unternehmen 50 % des sich aus 
Satz 2 ergebenden Wertes. In besonders begründeten Einzelfällen kann 
eine gesonderte Regelung getroffen werden. Zuzüglich wird pauschal 
für jedes zum 30. April 2023 vorhandene auf die Kontrolle des Deutsch-
landtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für die Kontrolle des Deutsch-
landtickets im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige Um-
stellungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehrausgaben in 
Höhe von 317,00 Euro gewährt. Es ist durch geeignete Regelungen mit 
den für den Vertrieb und Kontrolle beauftragten Partnern sicherzustel-
len, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht werden. 

[nur NRW] Weiterhin kann der Empfänger die geleisteten Ausgaben 
für die Einrichtung des EAV-Clearings im Rahmen der Arbeitsgemein-
schaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der 
Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Om-
nibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr 
e.V., die an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für die gutachter-
liche Begleitung des Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeauftei-
lungsverfahrens und an die DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten 
Ausgaben für bundesweites Marketing sowie für die Evaluation des 
Deutschlandtickets geltend machen.Nicht erstattungsfähig sind erhöhte 
Ausgaben für zusätzliche Betriebsleistungen. 

5.4.5 

Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von 
Erlösen aus Vertriebsprovisionen eines Empfängers innerhalb von Ta-
rifbereichen sind erstattungsfähig.  

5.4.6 

Von dem nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 ermittelten Ausgleich sind 
in direktem ursächlichem Zusammenhang mit der Einführung des 
Deutschlandtickets vermiedene oder ersparte Aufwendungen durch 
verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine rechtskräftig 
festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschland-
ticket bedingten Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpas-
sung der Vergütung aus ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 
313 BGB gegenüberstehen, in Abzug zu bringen.  

5.4.7 

Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 errechneten Min-
derungen abzüglich der vermiedenen oder ersparten Aufwendungen ge-
mäß Nummer 5.4.6 ist der ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag.  

5.4.8 

Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet 
mehrerer Aufgabenträger und können die nicht gedeckten Ausgaben 
nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufga-
benträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Ge-
biet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen bzw. 
Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2023 den Aufgabenträgern zuzuord-
nen. Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden kön-
nen eine abweichende Aufteilung vereinbaren.  

6 (obligatorisch) Sonstige Bestimmungen  

6.1  

Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen 
an Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einfüh-
rung des Deutschlandtickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile 
ausgeschlossen ist. Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der 
VO 1370 erfolgt, dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus Grün-
den der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die Mindestanforde-
rungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der 
finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven o-
der negativen) Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und An-
wendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Ver-
kehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als zusätzli-
cher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberech-
nung geltend gemacht werden oder soweit das Verkehrsunternehmen 
aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets Kosten erspart; sons-
tige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser 
Überkompensationskontrolle. 

6.2 

Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen verpflichtet 
werden, die nach Nr. 5.4.4 dieser Richtlinie unterstützte Kontrollinfra-
struktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen.  

6.3 

Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben 
um subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafge-
setzbuches handelt und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift 
strafbar ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.  

6.4 

Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass bis 
zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe des Deutsch-
landtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, 
dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem 
Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearing-
stelle gemeldet werden. 

6.5  

Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die tatsäch-
lich entstandenen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der 
Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode nach-
zuweisen. Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Ver-
bundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate  

Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die 
nach Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch 
für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnah-
men der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine Bescheinigung ei-
nes Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und  
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2023 im Haustarif bzw. nach BBDB beizufügen. Den Bestätigungen 
der Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminde-
rungen aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebspro-
visionen je Empfänger hinzuzufügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu 
verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 
und 31. Januar 2024 beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann weitere 
Unterlagen anfordern. 

6.6 

Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeck-
ten Ausgaben nach Maßgabe der Nummer 5.4.1 hinausgehen, sind vom 
Empfänger zurückzufordern. In der Regel sind die zurückgeforderten 
Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet wer-
den. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige 
Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewähr-
ten Billigkeitsleistung vorzunehmen.  

7 Verfahren  

7.1 (obligatorisch) 

Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis zum 30. Sep-
tember 2023 zu stellen. Die Bewilligungsbehörde kann verspätete An-
träge zulassen. Er hat die Berechnung bzw. Schätzung der voraussicht-
lichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 
genannten Berechnungsmethode zu enthalten. 

7.2 (fakultativ) 

Bewilligungsbehörde ist die [Landesbehörde einfügen], in deren Bezirk 
der Empfänger seinen Sitz hat. Bewilligungsbehörde für Empfänger 
nach Nummer 3.3 ist jeweils die [Landesbehörde], die die zuständige 
Bewilligungsbehörde für den Empfänger nach Nummer 3.1 ist, der bis 
zum 31. Dezember 2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 
4 RegG getroffen hat. 

7.3 (obligatorisch) 

Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Min-
derungen gemäß den Nummern 5.4.1 sowie weitere begründende Un-
terlagen beizufügen. Sammelanträgen von Empfängern gemäß Num-
mer 3.2 sind die Anträge der Empfänger gemäß Nummer 3.1 beizufü-
gen. Fakultativ: „Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu 
stellen.“ 

7.4 (fakultativ) 

Der Empfänger kann einen ersten vereinfachten Antrag auf vorläufigen 
Ausgleich und dessen Auszahlung stellen.  

7.5 (obligatorisch) 

Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Billigkeitsleistungen an die 
Empfänger gemäß Nummer 3.1 weiterzuleiten und dabei sicherzustel-
len, dass die maßgeblichen Bestimmungen des Bewilligungsbescheides 
auch den Empfängern auferlegt werden. Dies schließt ausdrücklich die 
Nachweisführung ein.  

7.6 (fakultativ) 

Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid nä-
her geregelt.  

8 (fakultativ) 

Inkrafttreten/Außerkrafttreten Dieser Runderlass tritt am Tag nach 
der Veröffentlichung in  

Kraft und am 30. Juni 2025 außer Kraft. 

Anlage 4 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 
Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilli-
gendienstleistenden (Ermäßigungsticket) 

1 Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmun-
gen des Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung (vgl. An-
lage 1). Dies umfasst insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den 
digitalen Vertrieb. 

2 Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studie-
rende und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim 
Erwerb rabattierte Version des Deutschlandtickets. Das Ermäßigungs-
ticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket redu-
ziert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.  

3 Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets be-
rechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2), 

b) Studierende (zur Definition siehe 3.3), 

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe 3.4). 

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1  

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst 
Menschen mit Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung 
bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungs-
werkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 
BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen 
der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in 
Vorbereitung auf eine Ausbildung.  

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß 
Art. 11, 13 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am 
Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und Assistenten 
nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische As-
sistentinnen und Assistenten. 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von 
Fachlehrern und des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderleh-
rern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung mit Zulassungs-, Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung von Fach-
lehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für 
die Ausbildung von Förderlehrern). 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationse-
bene I und II in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 
bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG). 

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als be-
zugsberechtigte Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den 
oben genannten Personengruppen vergleichbar sind. Für die örtliche 
Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in  

Bayern liegen. 

3.3 Als Studierende werden definiert: 

• Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches 
Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) 

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 
1 Sätze 1 bis 3 BayHIG 

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationse-
bene III in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG 
und vergleichbare Studierende, welche die Qualifikation für eine Fach-
laufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben (zum Bei-
spiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die 
Hochschule für den öffentlichen Dienst). 

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 
Studierende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten 
Personengruppen vergleichbar sind. 

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.  

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in 
Bayern an den am gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschu-
len den Erwerb des Ermäßigungstickets ermöglichen, wenn alle der im 
Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind: 

− Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb 
Deutschlands in einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrs-
verbund mit einem gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen 
und außerbayerischen Hochschulen. 

− Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen. 

− Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein 
Angebot für ein ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende. 

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundes-
freiwilligendienst  

und 

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Ju-
gendfreiwilligendiensten (Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökolo-
gisches Jahr, et cetera) mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort 
in Bayern. 

4 Startzeitpunkt  

Das Ermäßigungsticket für Studierende wird ab dem studienortbezoge-
nen Wintersemester 2023/24 eingeführt, für Auszubildende und Frei-
willigendienstleistende ab 1. September 2023. 

5 Zeitliche Berechtigung zum Neubezug 

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wie-
deraufleben eines Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültig-
keit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene gesamten Monats-
zeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im nachge-
wiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienst-
zeitraum etc.) liegen. 

6 Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studie-
rende  

6.1 Berücksichtigung eines geleisteten Solidarbeitrages 

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten 
Beitrages für ein vor Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (so-
fern vorhanden) liegt 20 Euro unter demjeweils aktuellen Preis des re-
gulären Deutschlandtickets (Gesamtpreis zum Start im Jahr 2023: 29 
Euro je Monat). Beim Erwerb durch Studierende, deren Studierenden-
werk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart 
hat, ist von den Vertriebsstellendes Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrs-
unternehmen bzw. sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen 
wie z. B. Verbundorganisationen oder Vertriebsdienstleister) der durch 
den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein Semesterticket mit 
einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich 
anzurechnen. 

6.2 Ende der Bezugsberechtigung 
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Wurde innerhalb des ersten Kalendermonats des Folgesemesters kein 
Berechtigungsnachweis für das Folgesemester erbracht, entfällt die Be-
rechtigung zum Erwerb des Ermäßigungstickets. In diesem Fall muss 
die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutsch-
landticket ohne Ermäßigung fortführen und den hierfürjeweils aktuell 
geltenden monatlichen Preis erheben oder das Abonnement kündigen. 

7 Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 

7.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienst-
leistende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erst-
maligen Erwerb und danach spätestens nach Ablauf von 12 Monaten ab 
Erwerbsdatum durch ein geeignetes Verfahren durch die Vertriebsstelle 
des Ermäßigungstickets zu prüfen. Beim Erwerb im Jahr 2023 ist die 
erstmalige Prüfung innerhalb von höchstens drei Monaten ab Erwerbs-
datum vorzunehmen, später unmittelbar. Die Berechtigungsprüfung 
soll auch unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergeb-
nis gilt jeweils für 12 Monate, maximal jedoch bis zum Ablauf der Aus-
bildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch kürzere Fristen vor-
sehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat bereitgestelltes, einheitli-
ches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Ver-
fahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen 
zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ de-
finiert. 

7.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erst-
maligen Erwerb und danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu 
prüfen. Beim Erwerb im Jahr 2023 ist die erstmalige Prüfung innerhalb 
von höchstens drei Monaten ab Erwerbsdatum vorzunehmen, später un-
mittelbar. Hierbei sollte nach Möglichkeit ein elektronischer Datenab-
gleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Ver-
fahren“) genutzt werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alter-
nativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für 
den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt sinn-
gemäß dasselbe wie für Semester. 

7.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren 

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung ge-
mäß Ziffer 7.1 bei Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden 
und Ziffer 7.2 bei Studierenden sowie die im Anhang „Regelungen zur 
Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ defi-
nierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch 
bereits ohne gültigen Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßi-
gungsticket im Rahmen des Ausgleichsanspruchs akzeptiert. Ergibt 
eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits 
vergangenen Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des 
Ermäßigungstickets bestand, dann muss die Vertriebsstelle das Abon-
nement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne Ermäßigung 
fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis 
erheben, oder das Abonnement kündigen.  

7.4 Erstattung gegenüber Berechtigten in der Einführungsphase 

In der Einführungsphase bis zum 31.01.2024 des Ermäßigungstickets 
ist es zulässig, dass die Ermäßigung von 20 Euro gegenüber dem regu-
lären Deutschlandticket erst nachträglich innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums, im Regelfall innerhalb von drei Monaten, dem Berechtigten 
von der jeweiligen Vertriebsstelle erstattet wird. 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 
Ermäßigungsticket 

Anlage 5 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im 
Jahr 2023 im Freistaat Bayern vom [06.07.2023] (Richtlinien Bay-
ern 2023)“ 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr vom 6. Juli 2023, Az. 52-3507.1-1-4 
1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayeri-
schen Haushaltsordnung (BayHO), der allgemeinen haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen, der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften so-
wie dieser Richtlinien Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht ge-
deckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienen-
personennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung 
des Deutschlandtickets. 2Dies umfasst auch das ermäßigte Deutschland-
ticket gemäß der Anlage zu diesen Richtlinien. 3Die Leistungen erfol-
gen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushalts�mit-
tel.  

1. Zweck der Billigkeitsleistungen  

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Emp-
fänger im Freistaat Bayern, deren Ausgaben in den Monaten Mai bis 
Dezember 2023 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets und 
des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und 
Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) durch den Rückgang 
der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen 
Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht 
durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten 
und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Aus-
gleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 oder aus 
allgemeinen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können. 

2. Leistungsempfänger 

2.1 Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen 
des ÖPNV im Sinne des Gesetzes über den öffentlichen Personennah-
verkehr in Bayern (BayÖPNVG). 

2.2 1Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis 
zum 31. Dezember 2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 
4 Regionalisierungsgesetz (RegG) getroffen haben, sind für den Zeit-
raum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 Empfänger auch 
öffentliche und private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Genehmi-
gungsinhaber oder Betriebsführer nach dem Personenbeförderungsge-
setz oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet 
des Landes und/oder aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungsauftra-
ges Beförderungsleistungen im ÖPNV beziehungsweise im SPNV er-
bringen. 2Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte An-
tragstellung und Bewilligung für die jeweiligen Regionalbereiche zu-
lässig. 

3. Leistungsvoraussetzungen  
1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwort-
lich sind, leiten sie die Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche 
Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender Anwendung 
der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 mittels allgemeiner Vorschriften oder öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige Instru-
mente diskriminierungsfrei weiter. 2Die Erlösverantwortlichen sind zu 
verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für 
das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten 
bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich gel-
tend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende 
Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.  

4. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen 

4.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß 
§ 53 BayHO.  

4.2 Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfä-
higen nicht gedeckten Ausgaben.  

4.3 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu 
ermitteln:  

4.3.1 1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landes-
weite Tarife, Haustarif, Beförderungsbedingungen DB (BBDB), 
Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die jeweili-
gen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tat-
sächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 
nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maßge-
bend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 
3Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antrag-
stellung erforderlichen Daten zu liefern. 4Einnahmen aus dem erhöhten 
Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt. 

4.3.1.1 1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum 
Mai bis Dezember 2023 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeit-
raums in 2019 sind die im jeweiligen Monat verkauften beziehungs-
weise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart 
und Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den für diese 
Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe 
im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023 genehmigten Preisen zu multi-
plizieren. 2Preisanpassungen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam wurden, 
sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preis-
stufen vorzunehmen. 3Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden 
Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um stückzahlunabhän-
gige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgelei-
tete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrech-
nung maßgebend. 4Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der 
Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Ver-
gleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich 
ist, können die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des 
Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt werden. 5Wurden die Preise 
für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 
2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten Fahrgeld-
einnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln. 
6Die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich erbrachten 
Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zug-Kilo-
metern im Kalenderjahr 2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im 
Gebiet des Empfängers nach Nr. 2.1 fortzuschreiben. 7Als Faktor der 
Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung be-
ziehungsweise prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im 
Gebiet des Empfängers nach Nr. 2.1 anzusetzen. 8Als pauschaler Aus-
gleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden 
prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmen-
geneffekten werden die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten Fahrgeld-
einnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 9Unterschreitet die Gesamtzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jewei-
ligen Bundesland zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der Abonnen-
tinnen und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, 
sind die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den 
über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für 
alle Empfänger im Land abzusenken. 10Bei Verbundtarifen, Übergangs-
tarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hochge-
rechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 
Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jewei-
ligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des 
Deutschlandtickets gegolten hätte.  
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4.3.1.2 1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tat-
sächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 
sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der Fahrgeld-
einnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln.2Für Jobtickets zum 
Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, 
soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen an-
gewendet wurden. 3Für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket 
sind bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnah-
men aus dem Deutschlandticket ohne ergänzende Ermäßigung anzuset-
zen. 4Die Vornahme weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen 
aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von Ver-
triebsaufwendungen ist nicht zulässig. 5Wurden die Preise für Tickets 
mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abge-
senkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für 
die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschland-
weiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Stu-
dierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 gel-
tenden gegebenenfalls den Preis des Deutschlandtickets auch überstei-
genden Preisen anzusetzen. 6Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, 
landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandti-
cket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß 
der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungs-
schlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation sowie 
gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen.  

4.3.2 1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. 
I S. 3234), das zuletzt durch Art. 3 Abs. 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 
2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind die um die Tarifan-
passungen gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen Fahr-
geldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 beziehungs-
weise die nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 errechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 zu ermit-
teln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen für 
das entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiesenen Vomhun-
dertsätze (2019 für hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnah-
men 2023) zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeld-
einnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstari-
fen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutsch-
landticket gemäß der nach Nr. 4.3.1.1 für die hochgerechneten erstat-
tungsfähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise gemäß Nr. 
4.3.1.2für die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen 
maßgebenden Einnahmenaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die Differenz 
der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.  

4.3.3 1 In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Min-
derung anderer Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu 
berechnen. 2Einsparungen der Empfänger nach 2.1 bei Leistungen aus 
allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.  

4.3.4 1Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die 
Anpassung der Vertriebsprozesse zur Einführung des Deutschlandti-
ckets. 2Dabei wird für jeden zum Stich�tag 30. April 2023 beim Emp-
fänger beziehungsweise den in wirtschaftlicher Verantwortung stehen-
den Verkehrsunternehmen in einem vor dem Deutschlandticket ange-
botenen Abonnement gebundenen Kunden eine einmalige Umstel-
lungspauschale in Höhe von 15 Euro gewährt. 3Abonnements sind Zeit-
fahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. 
4Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, die von Unter-
nehmen ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten Ta-
rifangebot haben und mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 
1. Mai 2022 bis 30. April 2023 nachweislich an denselben Kunden oder 
dieselbe Kundin verkauft haben. 5Voraussetzung um für alle zum Stich-
tag 30. April 2023 beim Empfänger beziehungsweise den in wirtschaft-
licher Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmengebundenen 
Kunden im Sinne des Satzes 2 eine Umstellungspauschale zu erhalten  

ist, dass zum Stichtag 31. Dezember 2023 eine Anzahl an Kunden, die 
mindestens 60 Prozent des Abo-Kundenbestands vom 30. April 2023 
beträgt, im Deutschlandticketbeim Empfänger beziehungsweise dem in 
wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen ge-
bunden ist. 6Wenn unter 60 Prozent, aber mehr als 30 Pro�zent des 
Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag 31. Dezember 2023 
beim jeweiligen Empfänger beziehungsweise Unternehmen gebunden 
ist, erhält der Empfänger beziehungsweise das Unternehmen 50 Prozent 
des sich aus Satz 2 ergebenden Wertes. 7In besonders begründeten Ein-
zelfällen kann eine gesonderte Regelung getroffen werden. 8Zuzüglich 
wird pauschal für jedes zum 30. April 2023 vorhandene auf die Kon-
trolle des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für die Kon-
trolle des Deutschlandtickets im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät 
eine einmalige Umstellungspauschale zur Kompensation der Kontroll-
mehrausgaben in Höhe von 317 Euro gewährt. 9Es ist durch geeignete 
Regelungen mit den für den Vertrieb und Kontrolle beauftragten Part-
nern sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht wer-
den. 

4.3.5 1Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungs-
tickets ergibt sich aus der Differenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 
3 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 2Für den Umstel-
lungsaufwand und das digitale Nachweisverfahren bei dem Ermäßi-
gungsticket für Studierende erhalten die Vertriebsstellen (Verkehrsun-
ternehmen beziehungsweise sonstige für den Vertrieb verantwortlichen 
Stellen wie zum Beispiel Verbundorganisationen) bei der Umsetzung 
der monatlichen Kündbarkeit des Ermäßigungstickets für Studierende 
zum Wintersemester 2023/24 eine Abschlagszahlung für die Umstel-

lung der Vertriebssysteme von einmalig fünf Euro für jeden Studieren-
den bis zu einem Höchstbetrag von 200 000 Euro je Standort einer 
Hochschule.3Für die Weiterentwicklung oder Anpassung der Systeme 
in Richtung eines automatisierten Vertriebs und Vorarbeiten hierzu er-
halten die Vertriebsstellen als Abschlagszahlung eine einmalige Leis-
tung von fünf Euro für jeden Auszubildenden beziehungsweise Freiwil-
ligendienstleistenden. 4Die Abschlagszahlungen nach den Sätzen 2 und 
3 werden nur dann gewährt, wenn der Berechtigte das Ermäßigungsti-
cket bei der Vertriebsstelle bezogen hat. 5Ist bei Antragstellung bereits 
ersichtlich, dass die tatsächlichen Kosten geringer ausfallen als die Ab-
schlagszahlungen nach den Sätzen 2 und 3, so ist dies der Bewilligungs-
behörde im Antragsverfahren (vergleiche Nr. 6 dieser Richtlinie) mit-
zuteilen. 6Die Höhe der Abschlagszahlung beläuft sich sodann auf die 
voraussichtlich anfallenden Kosten. 

4.3.6 Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderun-
gen von Erlösen aus Vertriebsprovisionen eines Empfängers innerhalb 
von Tarifbereichen sind erstattungsfähig.  

4.3.7 Von dem nach den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.6 ermittelten Ausgleich sind 
in direktem ursächlichem Zusammenhang mit der Einführung des 
Deutschlandtickets vermiedene oder ersparte Aufwendungen durch 
verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine rechtskräftig 
festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschland-
ticket bedingten Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpas-
sung der Vergütung aus ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 
313 BGB gegenüberstehen, in Abzug zu bringen.  

4.3.8 Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.6 errechneten Min-
derungen abzüglich der vermiedenen oder ersparten Aufwendungen ge-
mäß Nr. 4.3.7 ist der ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag.  

4.3.9 1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem 
Gebiet mehrerer Aufgabenträger und können die nicht gedeckten Aus-
gaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der 
Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der 
im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wa-
gen- beziehungsweise Zugkilometer des Kalenderjahres 2023 den Auf-
gabenträgern zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewil-
ligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung vereinbaren.  

4.4 Sofern Empfänger Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Nr. 
1 des Erlasses des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 
vom 25. April 2023, Az. 52-3507.1-1-4-14 erhalten haben, sind diese 
auf den nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag an�zurechnen.  

4.5 1Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten 
Verkehrsverbünde, die Verkehrsunternehmen des verbundfreien Rau-
mes im Rahmen des Vertriebs sowie der Einnahmenaufteilung beim 
Deutschlandticket unterstützen (Verbund-Patenschaften), für im Rah-
men der Unterstützung zu leistende tatsächliche Aufwendungen einen 
Ausgleich in Form einer Einmalzahlung in Höhe von maximal 60 000 
Euro je Verkehrsverbund. 2Bereits erhaltene Einmalzahlungen auf der 
Grundlage der Nr. 2 des Erlasses des Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr vom 25. April 2023, Az. 52-3507.1-1-4-14 sind anzu-
rechnen. 

5. Sonstige Bestimmungen  

5.1 1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistun-
gen an Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Ein-
führung des Deutschlandtickets einschließlich des Ermäßigungstickets 
resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. 2Soweit 
die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erfolgt, dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus 
Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die Mindestan-
forderungen aus dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur 
Anwendung kommen. 3Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus 
der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens 
zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die 
Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit 
diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Aus-
gleichsberechnung geltend gemacht werden oder soweit das Verkehrs-
unternehmen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets Kosten 
erspart; sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegen-
stand dieser Überkompensationskontrolle. 

5.2 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen ver-
pflichtet werden, die nach Nr. 4.3.4 dieser Richtlinie unterstützte Kon-
trollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen.  

5.3 1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den An-
gaben um subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des 
Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug nach dieser 
Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.  

5.4 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass 
bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe des Deutsch-
landtickets einschließlich der Verkäufe des Ermäßigungstickets, wobei 
hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, an die von der Ar-
beitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deut-
scher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband Schienen-
Nahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 

5.5 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die 
tatsächlich entstandenen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen 
auf der Grundlage der in Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode nach-
zuweisen.2Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Ver-
bundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
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Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die 
nach Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die 
nach Nr. 4.3.1.2 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Mo-
nate Mai bis Dezember 2023 sowie eine Bescheinigung eines Wirt-
schaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2023 im 
Haustarif beziehungsweise nach BBDB beizufügen.3Den Bestätigun-
gen der Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösmin-
derungen aus Vertriebsprovisionen beziehungsweise Einsparungen von 
Vertriebsprovisionen je Leistungsempfänger hinzuzufügen. 4Weiterhin 
ist jeder Leistungsempfänger zu verpflichten, dem Nachweis die An-
zahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nr.  

4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2024 beizule-
gen. 5Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

5.6 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die 
Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets nachzuweisen. 2Diese Zah-
len und daraus resultierende Mindereinnahmen sind getrennt auszuwei-
sen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-
dende und Freiwilligendienstleistende). 3Die Angaben betreffend die 
Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semester-
tickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen.  

5.7 Die Empfänger von Leistungen für Zwecke gemäß Nrn. 4.3.5 Sätze 
2 und 3 sind zu verpflichten, bis spätestens 30. Juni 2024 die tatsächli-
chen Aufwendungen für diese Zwecke nachzuweisen. 

5.8 Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, 
bis spätestens 30. Juni 2024 die tatsächlichen Aufwendungen für den 
Zeitraum April 2023 bis Mai 2024 nachzuweisen. 

5.9 1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht ge-
deckten Ausgaben nach Maßgabe der Nr. 4.3.1 beziehungsweise die 
tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke gemäß den Nrn. 4.3.5 Sätze 2 
und 3 sowie 4.5 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. 2 

In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, 
wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. 3Sollte sich herausstel-
len, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten 
übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzu-
nehmen. 4Satz 3 gilt nicht für die Leistungen nach den Nrn. 4.3.5 Satz 
2 und 3 sowie 4.5. 

6. Verfahren 

6.1 1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. 
September 2023 zu stellen. 2Die Bewilligungsbehörde kann verspätete 
Anträge zulassen. 3Der Antrag hat die Berechnung beziehungsweise 
Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der 
Grundlage der in der Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode sowie  

eine Erklärung zur Höhe der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen im 
Sinne der Nr. 4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf Einmalzahlung 
gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, sind die unterstützenden Verkehrsverbünde 
und die Verkehrsunternehmen, die unterstützt werden, anzugeben. 5So-
fern ein Antrag auf Leistungen gemäß Nr. 4.3.5 Satz 2 oder 3 gestellt 
wird, sind Angaben über die Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets  

differenziert nach den Berechtigtengruppen vorzusehen. 

6.2 1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonen-
nahverkehrs und die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH ist das 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 2Bewilligungsbe-
hörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregierung, in deren 
Bezirk der Leistungsempfänger seinen Sitz hat. 

6.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die 
Minderungen gemäß der Nr. 4.3.1 sowie weitere begründende Unterla-
gen beizufügen.  

6.4 1Die Empfänger der Billigkeitsleistungen dieser Richtlinien können 
einen vereinfachten Antrag auf vorläufigen Ausgleich und Auszahlung 
stellen. 2Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr kann 
hierfür im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und 
für Heimat ergänzend Regelungen über Abschlagszahlungen treffen.  

6.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid 
näher geregelt.  

6.6 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der 
Leistungen Prüfungen gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durch-
zuführen. 

7. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt am 6. Juli 2023 in Kraft und endet am 30. 
Juni 2025. 

Anlage 

(zu den Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2023) 

Ermäßigtes Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende 
und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern 

Die Einführung des ermäßigten Deutschlandtickets (Ermäßigungsti-
cket) als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und Freiwilli-
gendienstleistende im Freistaat Bayern erfolgt entsprechend der gesetz-
lichen Zuständigkeiten und Bestimmungen der jeweiligen Aufgaben-
träger des ÖPNV. Es ist eine beim Erwerb rabattierte Version des 
Deutschlandtickets. Für das Ermäßigungsticket gelten die bundeswei-
ten Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets in der jeweils gültigen 
Fassung. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regu-
lären Deutschlandticket reduziert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom 
Freistaat Bayern finanziert. Das Ermäßigungsticket für Studierende 
wird ab dem studienortbezogenen Wintersemester 2023/24 eingeführt, 
für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ab 1. September 

2023. Im Übrigen wird hinsichtlich des Erwerbs des ermäßigten 
Deutschlandtickets einschließlich der Verfahren für Berechtigtennach-
weise sowie besonderer Bestimmungen für Studierende auf die jewei-
ligen Regelungen in den Allgemeinen Vorschriften der Aufgabenträger 
beziehungsweise der öffentlichen Dienstleistungsaufträge verwiesen. 

Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berech-
tigt:  

1. Auszubildende 

Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst 
Menschen mit Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung 
bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungs-
werkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 
BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen 
der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in 
Vorbereitung auf eine Ausbildung.  

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß 
Art. 11, 13 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am 
Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und Assistenten 
nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische As-
sistentinnen und Assistenten. 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von 
Fachlehrern und des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderleh-
rern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung mit Zulassungs-, Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung von Fach-
lehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für  

die Ausbildung von Förderlehrern). 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationse-
bene I und II in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 
bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG). 

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als be-
zugsberechtigte Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den 
oben genannten Personengruppen vergleichbar sind. Für die örtliche 
Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in 
Bayern liegen. 

2. Studierende 

Als Studierende werden definiert:  

• Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches 
Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) 

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 
1 Sätze 1 bis 3 BayHIG 

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationse-
bene III in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG 
und vergleichbare Studierende, welche die Qualifikation für eine Fach-
laufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben (zum Bei-
spiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die 
Hochschule für den öffentlichen Dienst). 

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 
Studierende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten 
Personengruppen vergleichbar sind. 

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in 
Bayern an den am gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschu-
len den Erwerb des Ermäßigungstickets ermöglichen, wenn alle der im 
Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

- Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb 
Deutschlands in einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrs-
verbund mit einem gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen 
und außerbayerischen Hochschulen.  

- Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

- Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein An-
gebot für ein ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende. 

3. Freiwilligendienstleistende 

Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundes-
freiwilligendienst  

und 

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Ju-
gendfreiwilligendiensten (Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökolo-
gisches Jahr, et cetera) 

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern. 
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